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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Stadtrat 27.06.2018 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Anfrage 

Sehr geehrter Oberbürgermeister Bausewein, 

 

im Rahmen der Oberbürgermeister-Kandidatenvorstellung im Kaisersaal bekamen Bürgerinnen 

und Bürger die Möglichkeit auf Probleme aufmerksam zu machen. Unter anderem wurde der 

optische Zustand des städtischen Garagenkomplexes "An der Stadtmünze", unweit der "Kleinen 

Synagoge" bemängelt. Bereits im April dieses Jahres wurde die Garagenanlage geweißt. In einem 

zweiten Schritt bestand der Wunsch, die Außenwände des Garagenkomplexes mit einer 

Gestaltung zu versehen, um diese vor Vandalismus zu schützen. Bereit 2010 machte ein Bürger in 

einer Einwohneranfrage nach § 10 GeschO darauf aufmerksam, dass hierfür eine Darstellung der 

zweiten Erfurter Synagoge in Frage käme. 

Vor diesem Hintergrund stelle ich folgende Anfrage gemäß § 9 Abs.2 der Geschäftsordnung des 

Stadtrates zur Beantwortung in der Sitzung des Stadtrates am 27.06.2018: 

1.) Wurden zum jetzigen Zeitpunkt bereits Gespräche zur Umsetzung der Gestaltung geführt? 

Wenn ja, mit wem und mit welchen Ergebnis? Wenn, nein warum nicht? 

2.) Welche Möglichkeiten sieht die Stadtverwaltung die Anregung eines Bürgers, die 

Darstellung der zweiten Erfurter Synagoge auf dem städtischen Garagenkomplex, 

umzusetzen? 

3.) Wann können Erfurterinnen und Erfurter mit einer Gestaltung der Garagenanlage rechnen? 

(Bitte Begründen) 

 

 

 

15.06.2018, gez. xx xx xxxxxxxx   

Datum, Unterschrift 

  

 

Frau Stange, Fraktion DIE LINKE. 
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